
Stellungnahme des  Goethe-Instituts zum Referentenentwurf des 

Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
 

Seite 1 

Stand: 07. Dezember 2018 

 

Das Goethe-Institut e.V. ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik 

Deutschland. Seit über sechzig Jahren ist es für viele Menschen der erste Kontakt 

mit Deutschland und der deutschen Sprache. Allein im  Jahr 2017 haben ca. 

272.000 Kursteilnehmer/-innen weltweit an Goethe-Instituten Deutsch gelernt und 

über 510.000 Deutschprüfungen wurden abgelegt. 

Das Goethe-Institut verfügt  über langjährige und weltweite Expertise in der 

sprachlichen und interkulturellen Qualifizierung von Fachkräften. In 

Zusammenarbeit mit Vermittlungsorganisationen wie der Zentralen Auslands- und 

Fachvermittlung (ZAV) oder den lokalen Außenhandelskammern (AHK) sowie 

Arbeitgebern in Deutschland hat das Goethe-Institut Qualifizierungs- und 

Beratungspakete für qualifizierte und hochqualifizierte Fachkräfte entwickelt. 

Daher ist es dem Goethe-Institut wichtig, seine Expertise zur sprachlichen 

Qualifizierung in die Diskussion um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

einzubringen. 

1. Sprachliche Voraussetzungen für Einwanderung klar benennen 

Das Goethe-Institut begrüßt es, dass im Fachkräfteeinwanderungsgesetz die hohe 

Bedeutung von Deutschkenntnissen an mehreren Stellen nachdrücklich erwähnt 

wird. Die geforderten Niveaus sind im Entwurf so formuliert, dass bei der 

Entscheidung über die Aufnahme eines Studiums, einer Ausbildung oder einer 

Arbeit  Sprachniveaus flexibel eingefordert werden können. Dennoch plädiert das 

Goethe-Institut dafür, die geforderten Sprachniveaus möglichst konkret und 

mittels der standardisierten Stufen des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens (A1 bis C2) zu benennen, um Transparenz für die Fachkräfte zu 

schaffen. 

2. Sprachkenntnisse transparent und standardisiert nachweisen 

Im Gesetzesentwurf ist bisher nicht vermerkt, auf welche Art und Weise die 

erworbenen Sprachkenntnisse nachgewiesen werden sollen. Das Goethe-Institut 

empfiehlt, dass der Nachweis über das Sprachniveau durch international 

anerkannte Zertifikate erbracht wird. 

3. Deutschlernen erfordert Zeit 

Deutsch wird in vielen Drittstaaten, aus denen Fachkräfte nach Deutschland 

einwandern, lediglich als zweite oder dritte Fremdsprache in der Schule oder auch 

gar nicht angeboten. Die in der Schule erworbenen Deutschkenntnisse der 

Fachkräfte sind also in der Regel gering oder nicht vorhanden.  

Werden richtigerweise für eine Reihe von Berufen Deutschkenntnisse auf Niveau 

B2 vorausgesetzt, bedeutet das ca. 10-12 Monate intensives Deutschlernen (ca. 800 

Stunden). Das setzt neben hoher Motivation auch eine gesicherte Finanzierung der 

Sprachausbildung für die Fachkräfte voraus. Kurzaufenthalte in Deutschland 
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können das gelernte Wissen stärken, die Berufstätigkeit vorbereiten, ein reales 

Deutschlandbild vermitteln und die Bindung an Deutschland stärken. 

Wenn die Fachkräfte mit Deutschkenntnissen unter dem Niveau B2 einreisen (A1, 

A2, B1) so muss gesichert sein, dass in Deutschland eine weitere sprachliche 

Qualifizierung bis B2 erfolgt. Nur dann sind die Fachkräfte sprachlich 

handlungsfähig und können sich nachhaltig in den Berufs- und Lebensstandort 

Deutschland integrieren.  

4. Fachkräfte klar und transparent informieren  

Alle Informationen für Fachkräfte müssen leicht zugänglich und möglichst in die 

jeweilige Muttersprache übersetzt sein. Insbesondere die Informationen zum 

Anerkennungsverfahren für Berufsabschlüsse sollten aus unserer Erfahrung klar 

und transparent formuliert werden. 

5. Die sprachliche und interkulturelle Qualifizierung von Fachkräften bedarf 

qualifizierter Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen 

Das erfolgskritische Nadelöhr für die Zuwanderung von Fachkräften nach 

Deutschland ist der eklatante Mangel an Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern 

gerade in Ländern mit hohem Fachkräftepotential.  

Angesichts der großen Bedeutung der Fachkräftezuwanderung für die Zukunft des 

deutschen Arbeitsmarktes ist es notwendig, umfassende und intensive 

Ausbildungsprogramme für Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen aufzulegen, so 

dass ausreichend Lehrkräfte für die Qualifizierung von Fachkräften bereitstehen. 

Es ist von hoher zeitlicher Dringlichkeit, in einem weltweit aufgelegten Programm 

Lehrkräfte in den Herkunftsländern anzuwerben und sie mit eigens dafür 

angelegten Qualifizierungsprogrammen fit für die Erteilung eines qualitativ 

hochwertigen Deutschunterrichts zu machen. Flankierende Werbekampagnen für 

das Berufsbild des Deutschlehrers bzw. der Deutschlehrerin sind unbedingt nötig, 

um eine ausreichende Zahl von Interessenten zu erreichen. Dafür sind zusätzliche 

finanzielle Ressourcen notwendig. 

6. Deutschland-orientierte Bildungsbiographien nachhaltig fördern  

Über die derzeitige Attraktivität des Arbeits- und Bildungsstandorts Deutschland 

bestehen gute Voraussetzungen für die weltweite Deutschförderung. Um ein breit 

aufgestelltes, weltweit abrufbares Potential deutschsprechender Fachkräfte mittel- 

und langfristig aufzubauen, bedarf es einer Verstärkung der systematischen 

Förderung von Deutschunterricht an öffentlichen Schulen und Hochschulen in 

Ländern mit hohem Fachkräftepotential. Projekte zur Bewerbung und 

Implementierung eines möglichst frühen Beginns des Deutschlernens im 
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öffentlichen Bildungssystem müssen in den nächsten Jahren intensiviert und 

ausgeweitet werden. Auch dafür braucht es zusätzliche finanzielle Ressourcen. 

Insbesondere an Berufsschulen an Standorten mit hohem Fachpotential sollte der 

Deutschunterricht unterstützt werden, so dass die Auszubildenden parallel zu ihrer 

beruflichen Qualifizierung frühzeitig auch sprachlich ausgebildet werden. In den 

Aufbau von Ausbildungsgängen an ausländischen Berufsschulen, deren 

Berufsabschluss auch in Deutschland anerkannt ist, sollte verstärkt investiert 

werden. Für die gezielte Etablierung von Deutsch an Berufsschulen im Ausland 

sollten über die Qualifizierung von Berufslehrenden, die Erarbeitung von 

berufssprachlichen Curricula und ein einschlägiges Lobbying relevante 

Kompetenzfelder ausgebaut werden. 

Ebenso sollte das Interesse an einem Studium in Deutschland über 

studienvorbereitende Qualifizierungsmaßnahmen im Herkunftsland gefördert 

werden.  




